
ZH_OBERGERICHT RT120063 vom 3. September 2012
ZH Obergericht, 2012-09-03, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_obergericht_RT120063

FR: ZH_OBERGERICHT RT120063 du 3 septembre 2012

IT: ZH_OBERGERICHT RT120063 del 3 settembre 2012

Erwägungen

E. 27
September 2001, 5A_405/2011, E. 4.5.3). 3.1. Der Gesuchsgegner legt nicht explizit dar,
welchen Rügegrund er gel- tend macht. Aus seinen Ausführungen geht aber hervor, die
Vorinstanz habe das Recht falsch angewendet, indem sie den streitgegenständlichen
Darlehensvertrag als provisorischen Rechtsöffnungstitel qualifiziert habe. Der
Darlehensvertrag (Urk. 4/3) tauge aufgrund seiner Formulierung nicht als provisorischer
Rechtsöff- nungstitel. Gleich zu qualifizieren ist das Vorbringen, der betreffende
Darlehens- vertrag sei aufgrund eines Irrtums des Gesuchsgegners ungültig (Urk. 23 S. 7
Rz. 23 ff.).

- 4 - Überdies sei die Vorinstanz unzutreffenderweise von der Hingabe des Dar- lehens
ausgegangen (Urk. 23 S. 10 Rz. 42 ff.). Dabei rügt der Gesuchsgegner, wie nachfolgend
aufgezeigt wird, nicht, dass die Vorinstanz von falschen tatsäch- lichen Grundlagen
ausgegangen sei. Vielmehr sei ihr Schluss, aufgrund der ge- gebenen Tatsachen sei die
Hingabe des Darlehen glaubhaft, falsch. Damit wird die normative Tätigkeit der Vorinstanz
kritisiert. Auch diese Rüge entspricht dem Vorwurf, das Recht falsch angewendet zu haben
(vgl. zur Unterscheidung zwi- schen Rechts- und Sachverhaltsfragen: Freiburghaus/Afheldt,
a.a.O., N. 6 zu Art. 320 m.w.H.). 3.2.1. Die grundsätzlichen Erwägungen der Vorinstanz zur
Tauglichkeit eines Darlehensvertrages als provisorischer Rechtsöffnungstitel sind
zutreffend. Auf diese ist daher zunächst zu verweisen (Urk. 24 Ziff. V S. 4 f.). Der
Rechtsauf- fassung des Gesuchsgegners, ein Darlehensvertrag diene nur dann als provisori-
scher Rechtsöffnungstitel, wenn durch ein zusätzliches Dokument nachgewiesen sei, dass
das Darlehen tatsächlich ausbezahlt worden ist, kann nicht zugestimmt werden (Urk. 23 S. 8
Rz. 32 mit Verweis auf KUKO SchKG-Vock, N 24 zu Art. 82 SchKG). In der zitierten
Kommentarstelle wird das Wort "Urkunden" zwar im Plu- ral erwähnt, weitere Gründe für
diese Rechtsauffassung werden weder angeführt noch sind solche dem zitierten Kommentar
zu entnehmen. Insbesondere legt der Gesuchsgegner nicht dar, worin der Sinn und Zweck
einer solchen Regelung be- stehen sollte. So ist es für die Aussagekraft einer Urkunde nicht
von Bedeutung, auf welchem Papier sie sich befindet, sondern es ist auf ihren Inhalt
abzustellen. Es ist nicht einsichtig, wieso die Quittierung des Erhalts einer Darlehenssumme
auf dem Darlehensvertrag selber, bzw. im Vertragstext, weniger aussagekräftig sein soll als
eine Quittung auf einem separaten Papier. Dementsprechend wollte der betreffende
Kommentator durch die Verwendung des Plurals nicht ausdrü- cken, es brauche stets
mehrere Urkunden. Vielmehr ist die Verwendung des Plu- rals dahingehend zu verstehen,
dass der Nachweis der Hingabe des Darlehens auch mit mehreren Urkunden möglich ist;
der Rechtsöffnungstitel besteht in die- sem Fall aus mehreren Urkunden, es handelt sich
dann um eine sogenannte zu- sammengesetzte Urkunde.



- 5 - Dass die Vorinstanz nicht eine Quittung auf einem separaten Stück Papier verlangte, ist
somit nicht zu beanstanden. 3.2.2. Weiter macht der Gesuchsgegner geltend, die Vorinstanz
hätte es allein aufgrund einer Erklärung des Darleihers als nachgewiesen erachtet, dass das
Darlehen ausbezahlt worden sei (Urk. 23 S. 7 Rz. 26). Die betreffende Erklä- rung lautet
wie folgt (Urk. 4/2, 4. Blatt): "Ich, B._____, … erkläre, dass ich als Verleiher vor dem
Unterschreiben des vorlie- genden Dokumentes an Herrn A._____, … , die Summe von
1.500.000 EURO … ausge- liehen habe; …" Rein grammatikalisch mag die Argumentation
des Gesuchsgegners wohl zu- treffen, es gilt aber, den Kontext der entsprechenden
Erklärung zu berücksichti- gen: Die Erklärung des Darleihers findet sich in einem
Darlehensvertrag, der auch vom Gesuchsgegner unterschrieben wurde. Die Unterschrift
kann nicht anders denn als Bestätigung der Richtigkeit dieser Erklärung verstanden werden.
Der Gesuchsteller hat mit seiner Unterschrift gleichsam die grammatikalisch von einer
anderen Person stammende Erklärung zu seiner eigenen gemacht. Es liegt mithin zwar nicht
grammatikalisch, aber inhaltlich eine übereinstimmende gegenseitige Willenserklärung im
Sinne von Art. 1 OR vor. Die Rüge, die Vorinstanz hätte bei der Prüfung des Nachweises
der Ausbezahlung des Darlehens alleine auf eine Erklärung des Darleihers abgestellt, geht
somit fehl. 3.2.3. Der Gesuchsgegner ist der Auffassung, aus dem streitgegen- ständlichen
Darlehensvertrag gehe nicht klar hervor, dass das Darlehen ausbe- zahlt worden sei. Da der
Vertrag vom Gesuchsteller formuliert worden sei, müsse bei dessen Auslegung gemäss der
Regel "in dubio contra stipulatorem" stets die für den Gesuchsteller ungünstigste Auslegung
gewählt werden. Daraus folge, dass der Begriff "ausgeliehen" nicht als Bestätigung des
Erhalts oder der Überga- be einer Summe ausgelegt werden könne. Hierfür bedürfte es einer
eindeutigen Erklärung eines Dritten oder einer expliziten Quittierung durch den
Gesuchsgeg- ner (Urk. 23 S. 8 Rz. 28 ff.).

- 6 - Dem ist grundsätzlich entgegenzuhalten, dass die Regel "in dubio contra sti-
pulatorem" (im Zweifel gegen den Erklärenden) nicht bedeutet, dass bei der Aus- legung
einer Erklärung zum Vornherein nach dem für den Erklärenden möglichst ungünstigsten
Sinn zu suchen ist. Die Regel setzt stets voraus, dass bei der Aus- legung Zweifel bestehen.
Grundsätzlich ist bei der Auslegung einer Erklärung nach deren wahren und richtigen Sinn
zu forschen. Die betreffende Regel kommt daher – mit Ausnahme hier nicht gegebener
Sonderfälle – nur dann zur Anwen- dung, wenn nach Ausschöpfung aller sonstigen
Auslegungsmöglichkeiten nicht feststeht, wie eine Formulierung zu verstehen ist. Es ist
daher zunächst zu prüfen, ob der Wortlaut der Erklärung, der Kontext, weitere Urkunden
etc. nicht eine zu- verlässige Sinnermittlung erlauben. Ist es auf diesem Weg nicht möglich,
eine zweifelsfreie Auslegung zu finden, ist die Anwendung der betreffenden Regel zu
prüfen. Anzumerken ist, dass beide Parteien auf den Text der deutschen Überset- zung des
Darlehensvertrages abstellen. Da die Kammer keinen Anlass hat, an der Authenzität der
Übersetzung zu zweifeln und seitens der Parteien nichts der- gleichen vorgebracht wird, ist
auch nachfolgend auf die Übersetzung abzustellen. Konkret ist zunächst zu klären, ob der
Sinn der folgenden Formulierung er- mittelt werden kann (Urk. 4/2, 4. Blatt): "Ich,
A._____, … , erkläre, dass ich mir vor dem Unterschreiben des vorliegenden Dokumentes
von Herrn B._____, … Staatsbürger [des Staates D._____], die Summe von 1.500.000
EURO … ausgeliehen habe." Von Bedeutung ist, dass der Gesuchsgegner erklärt, er habe
vor dem Un- terschreiben ausgeliehen. Diese Formulierung zeigt an, dass das Geld vor dem
Unterzeichnen des Dokumentes übergeben worden ist. Die Formulierung indiziert nicht,
dass sich die Vertragsparteien eben gerade einig geworden sind, nun einen Vertrag zu
formulieren, abzuschliessen und diesen erst hernach zu perfektionie- ren. Eine



dahingehende Auslegung liesse sich mit dem Wortlaut "Ich habe mir aus- geliehen" nicht in
Einklang bringen. Das vom Gesuchsgegner postulierte Ausle-

- 7 - gungsresultat würde viel eher beispielsweise folgende Formulierung vorausset- zen:
"Ich leihe mir mit Unterzeichnung des vorliegenden Dokumentes EURO 1'500'000.– aus".
Es sind zwar eindeutigere Formulierung als die gewählte denkbar, z. B.: "Ich habe vor
Unterzeichnung EURO 1.500.000 in Bar erhalten."; nur aufgrund der Mög- lichkeit einer
eindeutigeren, besseren Formulierung kann die streitgegenständli- che Formulierung aber
nicht als unklar bezeichnet werden. Weiter fällt auf, dass der Gesuchsgegner selbst an
anderer Stelle davon ausgeht, die Formulierung bedeute, dass er die Darlehenssumme
bereits erhalten habe: "… Ihm war insbesondere mangels entsprechender Sprachkenntnisse
nicht be- wusst, dass er mit der Unterschrift den Erhalt des Darlehens bestätigte … " (Urk.
12 S. 4, Urk. 23 S. 9 Rz. 38). Zu beachten ist auch der zweite Teil der Erklärung: "Diese
Summe werde ich … innerhalb von 15 Monaten bis zum 30. 10. 2010 [recte 2011] wie folgt
zurückzahlen: Die ersten 6 Monatsraten in der Höhe von jeweils 100.000 EURO und die
nächsten 6 Monatsraten in Höhe vom jeweils 150.000 EURO, wobei alle Raten am 30.
eines jeden Monats fällig sind" (Urk. 4/2 4. Blatt). Der Vertrag enthält detail- lierte Regeln
für die Rückzahlung, ihm ist aber zu den Auszahlungsmodalitäten nichts zu entnehmen, was
darauf hindeutet, dass die Darlehensvaluta bereits ausbezahlt wurde. Im Ergebnis ist der
Einwand des Gesuchsgegners, die Formulierung sei un- klar und lasse Zweifel bestehen, zu
verwerfen: Der Wortlaut lässt nur den Schluss zu, dass das betreffende Darlehen bereits vor
der Unterzeichnung des Darle- hensvertrages hingegeben wurde. Die Regel "in dubio contra
stipulatorem" kommt daher nicht zur Anwendung. Abschliessend ist darauf hinzuweisen,
dass der Standpunkt des Gesuchsgegners, dass der betreffende Nachweis besser mit ei- ner
eindeutigen Erklärung eines neutralen Dritten nachzuweisen sei (Urk. 23 S. 8 Rz. 30),
zutreffend ist. Eine Notwendigkeit, einen solchen Nachweis zu erbringen, besteht aber
nicht. Entsprechend gehen die Vorbringen ins Leere und ändern am Resultat nichts. 3.2.4.
Sodann trägt der Gesuchsgegner vor, er habe den Inhalt des Dar- lehensvertrages nicht
verstanden, da er nicht … [Sprache des Staates D._____]

- 8 - verstehe. Er habe dem Gesuchsteller, seinem langjährigen Geschäftspartner, blind
vertraut. Dabei sei er davon ausgegangen, dass es sich um einen "norma- len"
Darlehensvertrag gehandelt habe. Insbesondere habe er nicht gewusst, dass er den Erhalt
eines Darlehens quittiere. Er habe daher vor Vorinstanz den Vertrag sinngemäss wegen
eines Erklärungsirrtums im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1 OR angefochten. Die
Vorinstanz habe aber wegen der Grösse des Geldbetrages sei- nen Ausführungen keinen
Glauben geschenkt. Weitere Gründe, dem Gesuchs- gegner nicht zu glauben, habe sie nicht
genannt. In diesem Zusammenhang merkt der Gesuchsgegner auch an, dass ihm der Beweis
des Nichtverstehens gar nicht möglich sei, da ein Negativum nicht bewiesen werden könne
(Urk. 23 S. 9 Rz. 35 ff.). Etwas Nichtbestehendes ist in der Regel tatsächlich keinem
direkten Beweis zugänglich. Der Beweis eines Negativums kann aber "indirekt" erfolgen,
indem Umstände bewiesen – bzw. im summarischen Verfahren glaubhaft gemacht –
werden, die auf das Negativum hindeuten. Aus dem Umstand, dass der Ge- suchsgegner
sein Nichtwissen bzw. sein Nichtverstehen glaubhaft machen muss, kann er daher nichts
herleiten. Sollte dieser indirekte Beweis bzw. die indirekte Glaubhaftmachung nicht
gelingen, treten – gleich wie wenn ein direkter Beweis eines Positivums gescheitert ist – die
Folgen der Beweislosigkeit ein, mithin unter Umständen der Prozessverlust. Weiter darf
nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Anforderungen an die Glaubhaftmachung eines



derartigen Nichtverstehens und des allenfalls daraus re- sultierenden Irrtums nicht zu tief
angesetzt werden dürfen. Ansonsten würden un- terschriftliche Schuldanerkennungen in
grossem Umfang als provisorische Rechtsöffnungstitel wertlos gemacht, könnte doch eine
solche durch einfache Be- hauptung einer Irrtumsproblematik entkräftet werden. Da aber
die unterschriftliche Schuldanerkennung vom Gesetzgeber ausdrücklich vorgesehen wurde,
gilt es diese Folge nach Möglichkeit zu verhindern. Auch von Bedeutung ist, dass es für den
Geschäftsverkehr sehr wichtig ist, dass einmal abgegebene Erklärungen Be- stand haben.
Entsprechend wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass der Un-

- 9 - terschreibende weiss, was er unterschreibt, und andernfalls keine Unterschrift leistet.
Von einem erfahrenen, weltweit unternehmerisch tätigen Geschäftsmann (Urk. 12 S. 3 Rz.
6 ff. Urk. 13/2 f.) wird eine gewisse Vorsicht beim Unterschrei- ben eines
Darlehensvertrages über den Betrag von EURO 1.5 Mio. erwartet. Dies insbesondere vor
dem Hintergrund, dass das Geschäft vorgängig besprochen und der Vertrag dem
Gesuchsgegner angeblich vor der Unterschrift per Email zuge- stellt worden ist (Urk. 12 S.
3 Rz. 9). Es wäre also mit einem dem Geschäft ohne weiteres angemessenen Aufwand
möglich gewesen, adäquate Sicherheitsvorkeh- ren zu treffen. Beispielsweise hätte ein
geeigneter Vertrag auf … [Sprache des Staates E._____] aufgesetzt oder eine gemeinsame
Erklärung auf … [Sprache des Staates E._____], wie der Vertrag verstanden werden soll,
vorbereitet werden können. Zumindest wäre es ohne Weiteres möglich gewesen, eine
Übersetzung durch den Gesuchsteller oder eine dritte Person für die eigenen Akten
anfertigen zu lassen. Dass dies unmöglich oder nicht sinnvoll gewesen wäre, bringt der Ge-
suchsgegner nicht vor. Das von ihm behauptete Vorgehen muss daher doch als
ungewöhnlich vertrauensselig, wenn nicht gar als unvorsichtig qualifiziert werden. Um
dieses Vorgehen glaubhaft zu machen, bringt der Gesuchsgegner zu- nächst vor, er habe
seinem langjährigen Geschäftspartner vertraut. Er habe in der Vergangenheit auch
Erklärungen gegenüber … Behörden [des Staates D._____] "blind" unterzeichnet. Der
Gesuchsgegner substantiiert aber nicht, welcher Art diese Erklärungen waren, um was es
dabei ging. Er macht keine Ausführungen zur Häufigkeit und bringt auch keinerlei Belege
bei (Urk. 12 S. 3 Rz. 9). Der Gesuchsgegner legt im Weiteren nicht dar, was er unter einem
"norma- len" Darlehensvertrag versteht. Soweit er davon ausgeht, dass in einem solchen
nicht bereits der Erhalt der Darlehensvaluta quittiert wird, ist darauf hinzuweisen, dass dies
durchaus vorkommt und auch sinnvoll sein kann (vgl. beispielsweise Urk. 27/12 S. 2 Ziff.
3). Anderes wird weder behauptet noch belegt. Auch dieses Argument verfängt somit nicht.

- 10 - Es ist dem Gesuchsgegner im Ergebnis nicht geglückt, glaubhaft zu ma- chen, dass er
üblicherweise wichtige Dokumente blind im Vertrauen auf den Ge- suchsteller
unterschrieben habe und deshalb auch in vorliegendem Fall so verfah- ren sei. 3.3.1.
Sodann führt der Gesuchsgegner verschiedene Umstände an, welche indizieren sollen, dass
die Darlehensvaluta nicht ausbezahlt worden sei. 3.3.2. Der Gesuchsgegner argumentiert,
dass der Darlehensgeber nicht über die Mittel verfügt habe, um ein so grosses Darlehen zu
gewähren. Es sei ihm faktisch gar nicht möglich gewesen, das Darlehen hinzugeben (Urk.
23 S. 10 Rz. 42 ff.). Grundsätzlich ist die Argumentation, es sei unwahrscheinlich, dass
jemand ohne entsprechende Geldmittel ein Darlehen gewähren kann, schlüssig. Es gilt aber
auch hier den Kontext zu beachten, da stets die Möglichkeit besteht, dass ein Darlehen aus
treuhänderisch verwaltetem Geld gewährt wird. Im vorliegenden Fall wird denn auch nicht
um ein kleineres Darlehen unter Freunden gestritten, sondern um ein geschäftliches
Darlehen in beachtlicher Höhe. Dabei ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Treuhänder



auftritt und ihm zu treuen Händen übergebe- nes Geld investiert. Der Gesuchsgegner legte
eine Vermögenserklärung des Darlehensgebers ins Recht, aus welcher wohl tatsächlich
hervorgeht, dass dieser nicht über die Darlehenssumme verfügte (Urk. 13/7 f.). Zu der
Aussagekraft dieser Vermögens- erklärung, insbesondere zur Frage, welche Werte in dieser
enthalten sind (Steu- erwert, Buchwert, Verkehrswert, Liquidationswert, Schätzwert, etc.)
und zu wel- chem Zweck, gegenüber wem die Erklärung abgegeben wurde, äussert sich der
Gesuchsgegner nicht. Auch wird nicht dargelegt, wie die Erklärung erhältlich ge- macht
werden konnte. Es scheint aber, dass diese auf den Angaben des Darle- hensgebers beruht.
Beachtet man zusätzlich, dass eine Seite fehlt (vgl. die Über- setzung, Urk. 13/8, 3. Blatt
Mitte) und keinerlei Anhaltspunkte über den Inhalt die-

- 11 - ser Seite bestehen, kann der Vermögenserklärung nur ein sehr geringes Gewicht
beigemessen werden. Aufgrund des geringen Gewichts der Vermögenserklärung, der
grundsätzli- chen Möglichkeit, dass auch zu treuen Händen gegebenes Geld verliehen
werden kann und da nie behauptet wurde, der ursprüngliche Investor hätte nur eigenes Geld
verliehen, vermögen die Vorbringen zu den Vermögensverhältnissen des Darlehensgebers
die Darlehenshingabe nicht unglaubhaft zu machen. 3.3.3. Sodann führt der Gesuchsgegner
an, dass nie die vertraglich ver- einbarten Sicherheiten eingefordert worden seien. Dies,
weil ein solches Begeh- ren mangels vorgängiger Darlehenshingabe zum Vornherein
erfolglos gewesen wäre (Urk. 23 S. 10 Rz. 46 ff.). Dabei ist dem Gesuchsgegner einerseits
durchaus zuzustimmen, dass es etwas befremdend anmutet, sich zunächst Sicherheiten
versprechen zu lassen und diese hernach nicht einzufordern. Andererseits ist auch der
Vorinstanz beizu- pflichten, dass es tatsächlich mannigfaltige Gründe geben kann, dass die
Sicher- heiten nicht einverlangt wurden. So ist beispielsweise denkbar, dass die Darle-
henssumme tatsächlich nicht ausbezahlt wurde, weshalb es nichts zu besichern gab; es ist
aber ebenso gut denkbar, dass aus strategischen Gründen auf eine Besicherung verzichtet
wurde, dass anderweitig Sicherheit bestand, Meinungs- verschiedenheiten zum Vorgehen
bestanden, eine Verrechnungsforderung Si- cherheit bot oder ähnliches. Der Umstand, dass
5% Stammanteil an der F._____ Srl nicht verpfändet wurde (Urk. 12 S. 4), macht es daher
nicht unglaubhaft, dass das Darlehen ausbezahlt wurde. 3.3.4. Schliesslich macht der
Gesuchsgegner geltend, die Abmahnung des Darlehensbetrages vom 9. September 2011 sei
an den Gesuchsteller erfolgt, der nicht Partei des Darlehensvertrages sei, sondern nur das
Darlehen vermittelt habe. Dieser habe sich in der Folge die Forderung am 23. September
2011 abtre- ten lassen. Wäre die Abmahnung an den Gesuchsgegner erfolgt, hätte sich
dieser unmittelbar zur Wehr gesetzt und darauf hingewiesen, dass das Darlehen gar nie

- 12 - hingegeben worden sei. Dies deute sehr stark an, dass der Gesuchsteller alles
orchestriert habe, um ein Druckmittel gegen den Gesuchsgegner zu haben (Urk. 23 S. 11
Rz. 51 ff.). Der Gesuchsteller zweifelte die Zulässigkeit dieser Vorbringen unter noven-
rechtlichen Gesichtspunkten an. Wie sogleich aufgezeigt wird, haben die Vorbrin- gen für
die Entscheidfindung keine Relevanz, weshalb auf die Prüfung der noven- rechtlichen
Zulässigkeit verzichtet werden kann. Die betreffende Abmahnung ist auf … [Sprache des
Staates D._____] ver- fasst. Es liegt keine Übersetzung vor, ihr Inhalt ist der Kammer
unbekannt (Urk. 18/9). Nachdem das Darlehen unbestrittenermassen vom Gesuchsteller
vermittelt wurde, er auch … [Sprache des Staates D.___] spricht, in D._____ wohnhaft ist
und er überdies der langjährige Geschäftspartner des Gesuchsgegners war/ist, scheint es
nicht abwegig, dass sich der Darleiher zunächst an ihn gewendet hat, ohne Teil eines
Komplotts gegen den Gesuchsgegner zu sein, sondern aus rein praktischen Gründen. Zu



beachten ist auch, dass sich der ursprüngliche Darleiher nicht direkt an den Gesuchsteller
wandte, sondern diesen als zuständige Person bei der F._____ SRL (mit-)anschrieb, für
welche das Darlehen ja bestimmt und durch deren Aktien es garantiert war (Urk. 18/9).
Dieses Vorgehen erscheint nachvollziehbar und nicht zwingend verschwörerisch. Es ist
aber auch durchaus denkbar, dass der Gesuchsteller und der ursprüngliche Darleiher
tatsächlich ge- meinsame Sache gegen den Gesuchsgegner machten. Im Ergebnis kann der
Gesuchsgegner somit auch aus diesem Umstand nichts Eindeutiges zu seinen Gunsten
herleiten. 3.3.5. Alle Ausführungen des Gesuchsgegners sind nachvollziehbar und lassen
sich auch mit der Aktenlage in Einklang bringen. Keine der behaupteten Tatsachen –
einzeln oder gesamthaft betrachtet – zwingt aber zum Schluss, dass die
streitgegenständliche Darlehenssumme nicht ausbezahlt worden sei. Vielmehr

- 13 - ist stets genauso gut denkbar, dass sich das Tatsächliche so wie vom Gesuch- steller
geschildert zugetragen hat. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz auf den in
der unter- schriftlichen Schuldanerkennung festgehaltenen und vom Gesuchsteller behaup-
teten Sachverhalt abstellte und es als glaubhaft erachtete, dass das streitgegen- ständliche
Darlehen tatsächlich ausbezahlt worden war. 3.4. Da es dem Gesuchsgegner also nicht
gelungen ist, die Nichtauszah- lung des Darlehens glaubhaft zu machen, wird auch seine
Behauptung, einem Irr- tum unterlegen zu sein, nicht weiter gestützt (vgl. Ziff. 3.2.4.
hiervor). Damit ist mit der Vorinstanz auch die Nichtkenntnis des Vertragsinhaltes und der
daraus fol- gende Irrtum als nicht glaubhaft gemacht zu qualifizieren. 3.5. Im Ergebnis hat
die Vorinstanz den streitgegenständlichen Vertrag zu- treffend als gültigen provisorischen
Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG qualifiziert. Weder wurde das
Recht falsch angewendet noch wurden aus den behaupteten Umständen falsche Schlüsse
gezogen. Damit erweist sich die Beschwerde insgesamt als unbegründet. Das angefochtene
Urteil ist zu bestä- tigen. 4.1. Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind in
Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 2'000.– festzulegen.
Ausgangs- gemäss sind die Kosten dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1
ZPO). 4.2. Der Gesuchsteller verlangt eine Entschädigung für das vorliegende Verfahren
(Urk. 32 S. 2). Gemäss Art. 105 ZPO ist diese in Anwendung der §§ 2 Abs. 1, 4 Abs. 1, 9,
11 Abs. 1 und 2 sowie 13 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8.
September 2010 (AnwGebV) zu bemessen. Unter Berücksichtigung des Streitwertes, der
Verantwortung, der Schwierigkeit des Falls und des notwendigen Zeitaufwandes ist die
Entschädigung auf Fr. 4'000.– festzu- setzen. Ausgangsgemäss und in Anwendung von Art.
106 Abs. 1 ZPO ist der Ge-

- 14 - suchsgegner somit zu verpflichten, dem Gesuchsteller eine Parteientschädigung in der
Höhe von Fr. 4'000.– zu bezahlen. Da der Gesuchsteller keine Mehrwert- steuer verlangt, ist
auf die Zusprechung einer solchen zu verzichten. Es wird erkannt:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


